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umfang und nutzen

Die Bundesrepublik Deutschland (Bund) kann zugunsten

deutscher Unternehmer für förderungswürdige Direkt -

inves titionen im Ausland Garantien zur Absicherung des

po litischen Risikos übernehmen. Die In vestitionsgarantien

sichern Auslandsengagements der deutschen Wirtschaft

gegen unkalkulierbare Risiken im Anlageland ab und die-

nen somit der Risikovorsorge. Sie setzen weit vor dem Ein -

 tritt eines Schadensfalles an und bieten deutschen Aus -

 landsvorhaben eine politische Flankierung. Voraus setzung

für die Übernahme einer Bundesgarantie ist, dass die Ka -

 pitalanlagen in den betreffenden  Ländern einen aus rei -

 chenden Rechtsschutz ge nießen. Wirtschaftliche Ri siken

werden nicht ge deckt. Ein An spruch auf Erteilung einer

Garantie besteht nicht.

Dieses Merkblatt soll einer ersten und unverbindlichen In  for -

mation dienen. Es gibt einen allgemeinen Überblick über die

wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit der Übernah-

me von Garantien für Direktinvestitionen im Ausland. Wei -

tere Informationen finden Sie unter www.agaportal.de

unter dem Abschnitt Investitions garantien sowie in ge -

sonderten Merkblättern zu ein zelnen Themen.

deckungsvoraussetzungen

direktinvestitionen:

Gegenstand der Garantie sind neue direktinves  ti  tio -

nen im Ausland. Hierunter sind Kapitalanlagen zu ver -

stehen, die bei einem Projekt im Ausland lang fris tig mit

dem Ziel der unterneh merischen Tä tigkeit und ge gen

Geld oder andere geldwerte Leis tungen vorgenommen

werden. Reine Finanzanlagen ohne unternehmerische

Tätigkeit (z. B. Portfolio-Investitionen) sind demgegen-

über nicht de ckungsfähig. 

förderungswürdigkeit:

Das abzusichernde Projekt bzw. der Projektabschnitt

muss in der Gesamtschau förderungswürdig sein. Bei

den Elementen der Förderungswürdigkeit haben po -

 sitive Auswirkungen auf das Anlageland und um welt     -

bezogene Aspekte sowie positive Rückwirkungen der

Direkt inves titionen auf Deutschland eine besondere

Bedeutung. 

Die auf das Anlageland bezogene Förderungs wür dig keit

ist gegeben, wenn durch die Direkt  investition ein Beitrag

zur wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes und zum

Ausbau der Beziehungen der Bun   desrepublik Deutsch-

land zum Anlageland ge leistet wird.

Zur Beurteilung der umweltbezogenen Förderungs   wür -

dig keit wendet der Bund ein einheitliches Prüf verfahren

an, das der international üblichen Praxis entspricht. Im

Merkblatt Umwelt werden die einzelnen Prüfschritte aus-

führlich erläutert sowie die erforder lichen Angaben und

ggf. einzureichenden Unterlagen näher beschrieben. Die

umweltbezogene Förderungswürdigkeit ist bei Beach-
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tung internationaler Umweltstandards in der Regel ge -

geben. Mindestvoraussetzung ist die Einhaltung der

jeweiligen nationalen Standards des Gaststaates. Wer-

den die internationalen Maßstäbe bei stark umweltrele-

vanten oder umweltrelevanten Projekten nicht erreicht,

nimmt der Bund eine entsprechende Einzelfallprüfung

vor. Er gibt ein Abgleich zwischen nationalen und inter -

nationalen Standards im konkreten Fall ein deutliches

Unterschreiten der internationalen Richtwerte, so sind

weitere erläuternde Ausführungen des Antragstellers

erforderlich. Dabei ist auch entscheidungsrelevant, ob

und in wieweit der Investor weitere Maßnahmen zur Ver-

besserung der Umweltsituation durchführt.

Bei den Rückwirkungen auf Deutschland ist ins be son -

dere von zentraler Bedeutung, wie sich die In ves tition auf

die Beschäftigungssituation auswirkt.

rechtsschutz:

Weiterhin muss der rechtsschutz für die Direkt  inves -

tition sichergestellt sein. Dies ist dann der Fall, wenn mit

dem Anlageland ein Investitionsförderungs- und -schutz-

vertrag (IFV) besteht bzw. die innerstaat liche Rechts -

ordnung des Anlagelandes hinreichenden Rechtsschutz

gewährleistet. Die An wendbarkeit des IFV kann von be -

stimmten Genehmigungen abhängig sein, die bei der Be -

 antragung einer Garantie eingereicht  werden müssen. Im

AGA-Portal finden Sie eine Darstellung der Rechtsschutz-

voraussetzungen für die Partnerländer (Länder liste).

deckungsgegenstände

garantiefähige direktinvestitionen:

Gegenstand der Deckung können Direktinvestitionen 

in Form von Beteiligungen, Dotationskapital, beteili-

gungsähnlichen Darlehen oder anderen vermögens -

werten Rech ten sein.

beteiligungen:

Als beteiligungen können Anteile abgesichert werden,

die an einer Projektgesellschaft bei Gründung oder im

Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Einbringung von

Kapital, Gütern oder sonstigen Leis tungen und un ter

 Einräumung von Stimm-, Kontroll- oder Mitspracherech-

ten sowie einer Teilnahme am Ertrag und am Liqui da -

tions erlös übernommen werden. Besonderheiten gelten

für Beteiligungen, die über Holdinggesellschaften im An -

lageland gehalten werden. Nähere Informationen hierzu

finden sich in einem gesonderten Holding-Merkblatt. 

dotationskapital:

Weiterhin sind Kapitalausstattungen von Niederlas  sun -

gen oder Betriebsstätten deutscher Unternehmen im 

Ausland (dotationskapital) garantiefähig. Dota tions -

kapital sind die der Niederlassung oder Betriebsstätte

langfristig vom Garantienehmer zur Verfügung gestell ten

Mittel in Gestalt von Kapital, Gütern oder  sonstigen Leis -

tungen. Für die Niederlassung oder Be triebsstätte ist ein

gesonderter Jahresabschluss aufzustellen, in dem das

Dotations kapital wie Stammkapital ausgewiesen und

behandelt wird. Über die Gestaltung des gesonderten

Jah resabschlusses und die Berechnung des Do ta tions -

kapitals im Garantiefall werden in der Garan tie erklä rung

Sondervereinbarungen getroffen.
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beteiligungsähnliches darlehen:

Garantiegegenstand kann ebenso ein beteiligungs-

ähnliches darlehen sein. Dabei deckt der Bund Ge -

sellschafter- und Bankdarlehen ab. Das Darlehen muss

nach seinem Zweck und seiner Ausgestaltung einer Be -

teiligung nahestehen. Dies kann in der Regel dann an -

genommen werden, wenn die Vertragsgestaltung sich an

den Notwendigkeiten des Projektes ausrichtet und das

Darlehen sich durch Langfristigkeit und einen moderaten

Zinssatz, der sich beispielsweise an den Refinanzierungs-

kosten orientiert, auszeichnet.

andere vermögenswerte rechte:

Darüber hinaus können auch andere vermögens -

werte rechte Gegenstand einer Garantie sein. Vo raus -

setzung ist, dass die Kapitalanlage den Charakter einer

Direktinvestition aufweist, d. h. sie muss langfris tig, mit

dem Ziel einer unternehmerischen Tätigkeit und gegen

Geld oder geldwerte Leistungen vorgenommen werden.

Dem Deckungsschutz unterfallen nur solche Rechte oder

Forderungen, die in der Garantieerklärung ausdrücklich

als vermögenswertes Recht bezeichnet werden (z.B. Kon -

zessionen, Rechte auf Bezug von Öl oder Gas, Schuld -

verschreibungen). Die Garantieerklärung wird unter Be -

rücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Ein -

zelfalls angepasst. In der Garantie erklärung nicht auf -

geführte vermögenswerte Rechte sind auch dann nicht

gedeckt, wenn sie in den Verträgen über die Kapitalanla-

ge vor gesehen sind.

erträge:

Mit Übernahme der Deckung für Kapital können auf An -

trag des Garantienehmers auch erträge in die Ga rantie

eingeschlossen werden. Erträge sind Be träge, die für

einen bestimmten Zeitraum auf Inves ti tionen als Gewinn-

anteile ausgeschüttet werden oder als Zinsen zu leisten

sind. Eine spätere Einbeziehung in die Deckung ist nicht

möglich. Der Be ginn der Ertragsdeckung kann, falls an -

fänglich keine Erträge zu erwarten sind, hinausgescho-

ben werden. Durch die Ertragsdeckung wird in Höhe des

in der Garantieerklärung festgesetzten (projektgerech-

ten) Prozentsatzes p. a., gerechnet vom Einbringungswert

(§ 7 der Allgemeinen Bedingungen), der erste Teil der in

ei nem Jahr fälligen Beträge gedeckt. Der Höchstbetrag

der Garantie für die Ertragsdeckung be trägt ge mäß der

Entscheidungspraxis des Bundes ma xi mal 100 % des

Höchstbetrages der Garantie für die Kapitalde ckung. Bei

Projekten in Form von Betreibermodellen gelten Be son -

der heiten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in

dem BOT-Merkblatt.

gedeckte risiken

politische risiken:

Die Garantien decken Verluste, die durch politische

risiken entstehen. Folgende Risiken können durch ei ne

Bundesgarantie gedeckt werden:

@ enteignungsfall

Verstaatlichung, Enteignung oder sonstige Eingriffe

von Hoher Hand, die in ihren Auswirkungen einer Ent-

eignung gleichzusetzen sind
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@ bz-fall

Bruch von rechtsbeständigen Zusagen staatlicher oder

staatlich gelenkter oder kontrollierter Stellen, soweit

diese Zusagen die Projektgesellschaft be rechtigen und

in der Garantieerklärung aufgeführt sind (weitere In for -

mationen können Sie dem BZ-Merkblatt entnehmen)

@ kriegsfall

Krieg oder sonstige bewaffnete Auseinandersetzun-

gen, Revolution oder Aufruhr oder im Zusammenhang

mit solchen Ereignissen stehende terroristische Akte 

@ zm-fall

Zahlungsverbote oder Moratorien

@ kt-fall

Unmöglichkeit der Konvertierung oder des Transfers

von Beträgen, die zum Zwecke des Transfers in die

Bundesrepublik Deutschland bei einer zahlungsfä -

higen Bank eingezahlt worden sind

Die Beurteilung, ob sich ein solches Risiko realisiert hat,

erfolgt im Schadensfall aufgrund der konkreten Sach lage

in Anlehnung an deutsche Rechtsgrund sätze unter Be -

rücksichtigung des Völkerrechts. 

garantiefall

verluste am kapital und an den erträgen:

Der Bund haftet für Verluste, die durch politische Ereig-

nisse oder Maßnahmen am gedeckten Kapital oder an

den Erträgen verursacht werden. Die Voraussetzungen 

für einen entschädigungsfähigen Ga rantiefall stellen 

u. a. auf das politische Ereignis, den Deckungsgegen-

stand und die Art und Weise des Eingriffs ab. Wegen 

der Einzelheiten verweisen wir auf § 5 der Allgemeinen

Bedingungen und auf die ausführliche Darstellung im

AGA-Portal.

haftungshöhe/

berechnung der entschädigung

einbringungswert:

Durch die Garantie soll sichergestellt werden, dass dem

Garantienehmer der Betrag erhalten bleibt, den er für 

die zu garantierende Kapitalanlage aufwendet. Dem -

entsprechend wird die Deckung be stimmt auf der Basis

des Wertes der vom Garantienehmer auf die Kapital -

anlage erbrachten Leistungen (einbringungswert). 

In den Einbringungswert können alle Leistungen des

Garantienehmers für die Kapitalanlage einbezogen wer-

den, die dieser in seiner Bilanz als Anschaffungs- oder

Herstel lungskos ten ansetzen darf (vgl. § 7 Abs. 1 der

 Allge mei nen Be dingungen), auf besonderen Antrag auch

rein ves tierte Gewinne (bis zu einer Höhe von grund -

sätzlich 300 %, vgl. § 7 Abs. 2 der Allgemeinen Be din -

gungen). In der Garantieerklärung wird ein Zeit punkt

bestimmt, bis zu dem die Leistungen, die unter die Ga -

rantie fallen sollen, erbracht sein müssen. 
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höchstbetrag der garantie/höchsthaftung:

In der garantieerklärung werden ferner der höchst     -

betrag der garantie (zusammengesetzt aus Kapital-

deckung und gegebenenfalls Ertrags de ckung) und der

sich hieraus nach Abzug der Selbst beteiligung er ge ben -

de Betrag der höchsthaftung des bundes (vgl. § 10

Abs. 1 der Allgemeinen Bedingungen) festgesetzt, der die

Obergrenze aller etwaigen Zahlungsverpflichtungen des

Bundes aus der Garantie darstellt. 

berechnung der entschädigung:

Die vom Bund zu leistende Entschädigung wird aufgrund

des vom Garantienehmer nachgewiesenen Schadens

berechnet. Durch die Entschädigung er hält der Garantie-

nehmer einen Ausgleich für den Vermögensverlust, der

ihm durch den Schadens eintritt entstanden ist. Bei der

Berechnung der Entschädigung ist vom Bruttoverlust

auszugehen, d.h. vom Zeitwert der Kapital anlage bei Ein -

tritt des Garantiefalles, höchstens vom Einbringungswert

(§§ 6, 7, 18 Abs. 1 der Allgemeinen Bedingungen). 

zeitwert:

Ist unmittelbar vor Eintritt des Garantiefalles der tat -

sächliche Wert der Kapitalanlage (zeitwert) ge ringer als

 der Einbringungswert, richtet sich die Entschädigung

nach dem Zeitwert, da vor dem Garantiefall ein getretene

Verluste nicht abgedeckt werden. 

plausibilitätsprüfung:

Bei der Ermittlung der Entschädigung wird zunächst auf

der Grundlage eingereichter Bilanzen und Er folgs rech -

nungen eine plausibilitätsprüfung vorgenommen.

Ist der geltend gemachte Schaden hö her und bestehen

Zweifel an der Werthaltigkeit und damit an der geltend

gemachten Höhe des Schadens, ist vom Garantienehmer

zur Ermittlung des Zeitwertes – unter Anwendung be -

triebs wirtschaftlich anerkannter Verfahren – eine Un  ter -

nehmensbewertung durchzuführen. Ein unter Be rück -

sichtigung dieser Bewertung ermittelter niedrigerer Zeit-

wert ist bei der weiteren Schadensberechnung zugrunde

zu legen. Bei darlehen legt der Bund im Regelfall den

Nominalwert der Forderung zugrunde. Nur sofern eine

planmäßige Rückführung des Darlehens zweifelhaft ist,

stellt der Bund eine Liquiditätsbetrachtung an. 

abzüge/selbstbeteiligung:

Von dem Bruttoverlust werden gemäß § 18 Abs. 2 der

 Allgemeinen Bedingungen zur Ermittlung des Netto -

verlustes Vorteile abgesetzt, die in Zusammenhang mit

der Garantie stehen. Der Nettoverlust wird von der Ga -

rantie nur soweit gedeckt, wie er im Rahmen des Höchst-

betrages der Garantie für die Kapitaldeckung bzw. Er -

tragsdeckung liegt (gedeckter Verlust). Der Entschädi-

gungsbetrag ergibt sich aus dem gedeckten  Verlust ab -

züglich der Selbstbeteiligung. 
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fristen:

Die Schadensberechnung erfolgt binnen einer ange -

messenen Frist, nachdem der Garantienehmer alle zum

Nachweis des Schadens erforderlichen Unterlagen bei -

gebracht hat. Die Entschädigung wird frühestens einen

Monat nach Absendung der Schadensberechnung, je -

doch grundsätzlich nicht vor Ablauf von sechs Mo naten

nach Eintritt des Ga rantiefalles gezahlt. 

sonstiges

termin für die antragstellung:

Gemäß § 7 Abs. 4 der Allgemeinen Bedingungen sind

 leistungen, die vor der stellung eines an   tra ges

auf Übernahme einer Garantie erbracht wurden, grund-

sätzlich von der Deckung ausgeschlossen. Daher sollten

Anträge frühzeitig gestellt werden. 

laufzeit:

Die laufzeit der garantie beginnt mit der Zu stel lung

des Annahmeschreibens an den Garantienehmer. Sie

beträgt in der Regel 15 Jahre und wird in der Ga ran tie -

erklärung festgelegt. Bei Ablauf kann sie je weils um bis

zu fünf Jahre verlängert werden.

kosten:

Über die gebühr für die Antragsbearbeitung und über

das garantieentgelt unterrichtet ein gesondertes Ent-

geltmerkblatt.
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Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands-

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze. 

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Exportgeschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen 

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein 

Mandatarkonsortium, bestehend aus der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, beauftragt.

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Postadresse
Postfach 60 27 20
22237 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34 -94 51
Telefax: +49 (0)40/88 34 -94 99

investitionsgarantien@de.pwc.com
www.agaportal.de

www.agaportal.de


